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Regeste

Praktischer Verfahrenszweck

Erwägungen

E. 1
( … )

E. 2
Die Beschwerdeführerin lässt beantragen, dass das Betreibungsamt W. anzuweisen sei, die
Pfändung unverzüglich und ohne weitere Verzögerung durchzuführen. Man habe sich rund
einen Monat nach Einreichung des Fortsetzungsbegehrens beim Betreibungsamt nach dem
Stand des Verfahrens erkundigt und schliesslich erfahren, dass der Schuldner per Mitte
Januar 2009 zur Einvernahme auf dem Betreibungsamt geladen sei. Das Betreibungsamt W.
entgegnet, die Chronologie der Verfahrensakten würde nachweisen, dass keine
Rechtsverzögerung vorliege. Bei der massgeblichen Bestimmung handle es sich um eine
Ordnungsvorschrift. Der Aufforderung zur Vorsprache auf dem Betreibungsamt vom 18.
November 2008 sei der Schuldner nicht nachgekommen; eine erneute Vorladung sei für den
14. Januar 2009 terminiert. Im Hinblick auf die heutige Verhandlung erkundigte sich die
Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs beim Betreibungsamt W. über den
aktuellen Verfahrensstand. Aus den nachgereichten Akten ergibt sich nunmehr, dass das
Betreibungsamt W. gestützt auf ein Schreiben der Eltern der Lebenspartnerin des
Schuldners, wonach das Fahrzeug Alfa Romeo 145 ihr Eigentum sei, auf eine (neuerliche)
Einvernahme des Schuldners verzichtete und am 19. Januar 2009 wiederum einen
Verlustschein ausstellte. Es steht heute mithin fest, dass die fragliche Pfändung bereits mit
einem Verlustschein abgeschlossen wurde. Die Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung
und Konkurs kommt daher zum Schluss, dass es dem vorstehenden Rechtsbegehren der
Beschwerdeführerin mittlerweile an einem hinreichenden Rechtsschutzinteresse fehlt. Die
betreibungsrechtliche Aufsichtsbeschwerde muss in jedem Fall einem praktischen Zweck
eines konkreten Vollstreckungsverfahrens dienen. Für die Aufsichtsbehörde kann es einzig
darum gehen, dem Vollstreckungsorgan gemäss Art. 21 SchKG vollziehbare Anweisungen
zu erteilen; Beschwerden mit dem blossen Zweck, in der Vergangenheit liegende Fehler der
Vollstreckungsorgane feststellen zu lassen, um so einer allfälligen Verantwortlichkeitsklage
eine bessere Ausgangslage zu verschaffen, sind unzulässig (BGE 120 III 107 E. 2; 110 III
87 E. 1b, mit weiteren Hinweisen). Es soll damit sichergestellt werden, dass praktische und
nicht theoretische Fragen entschieden werden und nicht unnötigerweise folgenlose
Entscheide ergehen. Da die Pfändung durch das Betreibungsamt mittlerweile vollzogen
wurde, ist ein praktischer Verfahrenszweck zu verneinen. Auf die Beschwerde ist nach dem
Gesagten insofern von vornherein nicht einzutreten, als die Beschwerdeführerin die
unverzügliche Durchführung des Pfändungsvollzugs verlangt.
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